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Rundschreiben

Grundsätzlich ist auf Rechnungen und Belegen mit einem Betrag von mehr als Euro 77,47
eine  Stempelmarke  von  Euro  2,00  anzubringen,  wenn  diese  nicht  der  Mehrwertsteuer
unterliegen.1

Rechnungen die zur Gänze der Mehrwertsteuer unterliegen sind von der Stempelsteuer befreit.
Dazu zählen auch jene Rechnungen deren Mehrwertsteuer  im „reverse charge“ oder „split
payment“ System bezahlt werden.

Bestimmte öffentliche Körperschaften sind  nur für bestimmte Akte grundsätzlich subjektiv
von der Stempelsteuer befreit.2

Befreit sind:
• Rechtsakte und Kopien im Zusammenhang mit Verfahren zur Einhebung von Steu-

ern,  Beiträgen  und  sonstigen  nicht  steuerlichen  Einnahmen,  einschließlich  des
Vollstreckungsverfahrens, 

• durch
◦ den Staat
◦ Regionen
◦ Provinzen
◦ Gemeinden
◦ öffentlichen Wohlfahrtseinrichtungen
◦ alle anderen Körperschaften die ermächtigt sind, sich des staatlichen Einzugsdiens-

tes zu bedienen.

Rechnungen, die im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit ausgestellt werden, zählen nicht zu
den befreiten Rechtsakten3 und unterliegen somit der Stempelsteuer, wenn sie nicht der Mehr-
wertsteuer unterworfen sind. Dies gilt auch für die Rechnungen der Seniorenheime.4

Bis Anfang 2014 hat die Agentur der Einnahmen noch die Ansicht vertretenen, dass die Be-
freiung  von  der  Stempelsteuer  auch  für  diese  Rechnungen  zusteht.5 Diese  Ansicht  ist
mittlerweile überholt und nicht mehr zutreffend.6

1 Abs. 1, Art. 13 Anhang A und Art. 6 Anhang B - Tarif DPR 642 vom 26.10.1972
2 Abs. 4, Art. 5 Anhang B – Tabelle DPR 642 vom 26.10.1972
3 Erlass der Agentur der Einnahmen 67/E vom 30.06.2014 sowie 98/E vom 03.07.2001
4 Vgl. unser Rundschreiben Nr. 65 vom 8.7.2014
5 Erlass der Direktion der Agentur der Einnahmen von Trient Prot. Nr. 906-20043/2014 vom 13.03.2014
6 da der Erlass der Agentur der Einnahmen 67/E vom 30.06.2014 zeitlich nachfolgend und von einer übergeordneten Instanz ausgestellt
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Weiterhin aufrecht bleibt hingegen die Befreiung von der Stempelsteuer für jene Rechnungen,
welche zwischen einer der folgenden öffentlichen Körperschaften ausgestellt werden:7

• dem Staat und seinen Verwaltungen
• Regionen
• Provinzen
• Gemeinden und deren Konsortien und Vereinigungen
• Bezirksgemeinschaften.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Winkler & Sandrini
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

7 Art. 16 Anhang B – Tabelle DPR 642 vom 26.10.1972


